
973 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 
des Handelsausschusses 

über die Regierungsvorlage (895 der Bei
lagen): Notenwechsel zwischen der öster
reichischen Bundesregierung. und der Regie
rung der Französischen Republik betreffend 
den Wiederaufarbeitungsvertrag GKT -

CO GEMA 

Die GemeinschaitskernkraItwerk T.uHnerfeld 
Gesellschaft m. b. H. (GKT) und die französische 
Compagnie Generale des Matieres Nucleaires 
(CO GEMA) haben am 31. März 1978 einen 
Wiederaufarbeitungsvertrag abgeschlossen. 
Punkt 23 des Vertrages legt fest, ,daß jeder 
Partner vom Vertrag zurücktreten kann, wenn 
nicht innerhalb von 120 Tagen ab Unterzeich
nung ein Notenwechsel zwischen der französi
schen und der österreichischen Regierung, den 
Vertr'ag betreffend zustande kommt. 

Der Notenwechsel mit Frankreich betrifft fol
gende Punkte: Das Verbot von Kernexplosionen, 
die Verpflichtung zur Einhaltung von Sicherungs
maßnahmen und die Kontrolle der Weiteraus
fuhr, die Rücknahme von Plutonium nach der 
Wtiederaufarbeitung sowie die allfällige Rück
nahme des aus der Wiederaufarbeitung entstande
nen radioaktiven Abfalles. 

Der vorliegende Notenwechsel stellt sich als 
gesetzesergänzender Staatsvertrag dar und unter
liegt daher dem Verfahren gemäß Art. 50 Abs. 1 
B-VG. 

Köck 
Berichterstatter 

Der Handelsausschuß hat die Regierungsvor
lage in seinen Sitzungen am 1.,9., 23. und 26. Juni 
1978 in Verhandlung gezogen. Nam Wortmel
dungen des Berichterstatters und der Abgeordne
ten Dr. Wie s i n ger, Dr. Er mac 0 r a, Dkfm. 
DDr. K ö n i g und Dipl.-Vw. Dr. Sti x sowie 
des Bundesmintis,ters für Handel, Gewerbe und 
Industl'ie Dipl.-Vw. Dr. S t a r i ba ehe r hat der 
Ausschuß mit Scimmenmehrheit beschlossen, dem 
Hohen Hause die Genehmigung des Abschlusses 
dieses Staatsvertrages zu empfehlen. 

Der Handelsausschuß ist ,der Meinung, daß im 
vorliegenden Falle die Erlassung von Gesetzen 
zur Erfüllung des Staatsvertrages im Sinne des 
Art. 50 Abs. 2 B-VG in der geltenden Fassung 
entbehrlich ist. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Han
deisaussmuß den An t rag, der Nationalrat 
wolle besmließen: 

Der Absmluß des Staatsvertrages: Noten
wechsel zwischen der österreichischen Bundes
regierung und der Regi~rung der Französischen 
Republik betreffend· den Wiederaufarbeitungsver
trag GKT - COGEMA (895 der Beilagen) wird 
verfassungsmäßig genehmigt. 

Wien, 1978 06 26 

Staudinger 

Obmann 
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